Ergänzende Vertragsbedingungen
(in der jeweils gültigen Fassung)

ZTV-SA	(Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungs-
	arbeiten an Arbeitsstellen an Straßen)

RSA 	(Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen)

RAS-LP 4	(Richtlinien f. d. Anlage v. Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschn. 4. Schutz
	von Bäumen, Vegetationsbeständen u. Tieren bei Baumaßnahmen)

MVAS	(Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur
 	Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen)

Baustell V 	(Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen)
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Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
Arbeitsstellen längerer Dauer (>= 1 Tag)
Abweichend von der ZTV-SA Kap. 8 erfolgt die Abnahme und die Dokumentation der Abnahme der baulichen Fertigstellung der Verkehrsführung von Arbeitsstellen durch den AN.

Arbeitsstellen kürzerer Dauer (< 1 Tag, begrenzte Stundenzahl)
Die Abnahme der baulichen Fertigstellung der Verkehrsführung von Arbeitsstellen (ZTV-SA Kap. 8 ) erfolgt durch den AN.


